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Zurich. Wir haben im „Schulfreund" des vorigen Jahrgangs,
S. 79, von der zürcherschem Bureaukratie ein Müstercheu erzählt, wie

nämlich die kleine Schule in der Breite mit Gewalt an eine andere

annexirt worden sei. Der betreffende Schulbezirk, welcher seit 4 Jahren

tapfer um seine Sonderexistenz gekämpst, bat nun endlich die Erlaub-

niß erhalten, wieder in früherer Selbstherrlichkeit fortbestehen zu dürfen.

— In der Stadt Zürich bestund bis dahin neben einer höhern eine

drciklassige niedere Industrieschule; diese soll nun, da sie mit der

ebenfalls dreiklassigen Sekundärschule so ziemlich parallel läuft, auf-

gehoben werden, mit Ausnahme der dritten Klasse. Während

es bei der Breitcsckule zu viel war, ist's nun hier zu wenig; daher

geht eine aus der gewandten F der des gew. Scininartirektor Mors
verfaßte Petition der Sekundarschulpflege Winterthur zum Uuterzeich-

nen au sämmtliche Sekuudarschulpflegen des Kantons, zu Handen des

Großen Rathes, dahin zielend, es möchte derselbe nicht nur die zwei

untern, sondern auch die dritte Klaffe der Industrieschule aufheben,

indem sonst die Interessen der sämmtlichen Sekundärschulen des Kau-

tons durch Stehenlassen derselben gefährdet seien, was durch triftige
Gründe mit scharfer Logik nachgewiesen wird. Bei dieser Gelegenheit
vernimmt man denn auch, daß es im Kanton Zürich gar keine

schlechten, nur zwei mittelmäßige und sonst alles gute und

sehr gute Sekundärschulen gebe, was in erfreulicher Weise von
einem blühenden Zustand des Mittelschulweseus in genanntem Kanton

zeugt.

Anzeige.
Allfällige Inserate, Bestellungen und Reklamationen sind gefälligst

an die Expedition unseres Blattes zu adressiren, Einsendungen

dagegen an die unterzeichnete Redaktion.

Anzeige.

Billig zu verkaufen ein kleines Harmonium. Auskunft ertheilt
die Redaktion auf frankirte Anfragen hin.
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